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Sustainable Development Goals Related human rights * 

 

 
End poverty in all its forms everywhere 
 
Targets include eradicating extreme poverty; 
implementing social protection measures; and ensuring 
equal access of men and women to economic resources. 

 
 Right to an adequate standard of living 

[UDHR art. 25;  ICESCR art. 11;  CRC art. 27]  
 Right to social security 

[UDHR art. 22;  ICESCR art. 9;  CRPD art. 28;  CRC art. 26] 
 Equal rights of women in economic life 

[CEDAW arts. 11, 13, 14(2)(g), 15(2), 16(1)] 

 

 

End hunger, achieve food security and improved 
nutrition, and promote sustainable agriculture 

Targets include ending hunger and malnutrition; 
improving agricultural production, sustainable and 
resilient food production; correcting trade distortions, and 
ensuring functioning food commodity markets. 

 
 Right to adequate food 

[UDHR art. 25;  ICESCR art. 11;  CRC art. 24(2)(c)] 
 International cooperation, including ensuring equitable distribution of world food 

supplies 
[UDHR art. 28;  ICESCR arts. 2(1), 11(2)] 

 

Ensure healthy lives and promote well – being for 
all at all ages 

Targets include reducing maternal mortality; ending 
preventable child deaths; ending or reducing AIDS other 
diseases; universal health coverage, affordable essential 
medicines, sexual and reproductive health care; vaccine 
research, and access to medicines. 
 

 
 Right to life  [UDHR art. 3;  ICCPR art. 6], particularly of women [CEDAW art.  

12] and children [CRC art. 6]  
 Right to health  [UDHR art. 25;  ICESCR art. 12], particularly of women 

[CEDAW art. 12]; and children [CRC art.24] 
 Special protection for mothers and children  [ICESCR art.10] 
 Right to enjoy the benefits of scientific progress and its application  
      [UDHR art. 27;  ICESCR art. 15(1)(b)] 
 International cooperation  [UDHR art. 28,  DRtD arts. 3-4], particularly in relation 

to the right to health and children’s rights [ICESCR art. 2(1);  CRC art. 4] 
 

 

                                      

 
 

 
Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote life-long learning opportunities for 
all 
 
Targets include universal access to free, quality pre-
primary, primary and secondary education; improving 
vocational skills; equal access to education; expanding 
education facilities, scholarships, and training of teachers. 

 
 Right to education 

[UDHR art. 26;  ICESCR art. 13], particularly in relation to children [CRC arts. 28, 29]; 
persons with disabilities [CRC art. 23(3), CRPD art. 24]; and indigenous peoples 
[UNDRIP art. 14]  

 Equal rights of women and girls in the field of education  [CEDAW art. 10] 
 Right to work, including technical and vocational training  [ICESCR art. 6]  
 International cooperation 

[UDHR art. 28;  DRtD arts. 3-4], particularly in relation to children [CRC arts. 23(4), 
28(3)], persons with disabilities [CRPD art. 32], and indigenous peoples [UNDRIP art. 
39] 

 

 
Achieve gender equality and empower all women 
and girls 
 
Targets include eliminating discrimination and violence 
against women and girls; valuing unpaid care and 
domestic work; ensuring the full participation of women; 
access to reproductive health care; and equal access of 
women to economic resources. 

 
 Elimination of all forms of discrimination against women 

[CEDAW arts. 1-5] and girls [CRC art. 2], particularly in legislation, political and 
public life (art. 7), economic and social life (arts. 11, 13), and family relations (art. 
16)] 

 Right to decide the number and spacing of children 
[CEDAW arts. 12, 16(1)(e);  CRC art. 24(2)(f)] 

 Special protection for mothers and children  [ICESCR art. 10] 
 Elimination of violence against women and girls 

[CEDAW arts. 1- 6;  DEVAW arts. 1-4;  CRC arts. 24(3), 35] 
 Right to just and favourable conditions of work  [ICESCR art. 7;  CEDAW art. 11] 

 

 

 
Ensure availability and sustainable management 
of water and sanitation for all 

Targets include ensuring universal and equitable access to 
safe, affordable drinking water, sanitation and hygiene for 
all; reducing pollution; increasing water-use efficiency; and 
promoting participatory management of water and 
sanitation services. 

 
 Right to safe drinking water and sanitation  [ICESCR art. 11] 
 Right to health  [UDHR art. 25;  ICESCR art. 12] 
 Equal access to water and sanitation for rural women  [CEDAW art. 14(2)(h)] 
 

 

                                      

 

 
Ensure access to affordable, reliable, sustainable 
and modern energy for all 
 
Targets include ensuring universal access to affordable, 
reliable and modern energy services. 

 
 Right to an adequate standard of living 

[UDHR art. 25;  ICESCR art. 11] 
 Right to enjoy the benefits of scientific progress and its application 

[UDHR art. 27;  ICESCR art. 15(1)(b)] 

 

 
Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive 
employment and decent work for all 
 
Targets include promoting sustained economic growth; 
improving resource efficiency in production and 
consumption; full and productive employment and decent 
work for all; eradicating forced and child labour and 
trafficking; protecting labour rights including those of 
migrant workers; and increasing access to financial 
services. 
 

 
 Right to work and to just and favourable conditions of work  
     [UDHR art. 23;  ICESCR arts. 6, 7, 10;  CRPD art. 27;  ILO Core Labour Conventions 

and ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work]  
 Prohibition of slavery, forced labour, and trafficking of persons 

[UDHR art. 4;  ICCPR art. 8;  CEDAW art. 6;  CRC arts. 34-36] 
 Equal rights of women in relation to employment 

[CEDAW art. 11;  ILO Conventions No. 100 and No. 111]  
 Prohibition of  child labour 

[CRC art. 32;  ILO Convention No. 182] 
 Equal  labour rights of migrant workers  [CMW art. 25] 

 

 
Build resilient infrastructure, promote inclusive 
and sustainable industrialisation and foster 
innovation 
 
Targets include affordable and equitable access to quality 
infrastructure; employment generating industrialisation; 
access to financial services and markets; innovation and 
technology transfer, and increasing access to ICT. 

 
 Right to enjoy the benefits of scientific progress and its application  
      [UDHR art. 27;  ICESCR art. 15(1)(b)]  
 Right to access to information 

[UDHR art. 19;  ICCPR art. 19(2)]  
 Right to adequate housing, including land and resources 

[UDHR art. 25;  ICESCR art. 11] 
 Equal rights of women to financial credit and rural infrastructure  

[CEDAW art. 13(b), art. 14(2)] 
 



Editorial 3

Einleitung 4

1 Hintergrund 5

2 Das Engagement der DEZA für die Menschenrechte 7

3 Ein Menschenrechtsansatz in der Entwicklungszusammenarbeit 10

4 Rollen und Aufgaben der DEZA 14

Inhaltsverzeichnis



3

Editorial

«Es gibt praktisch keinen Aspekt unserer Arbeit, 
der keine menschenrechtliche Dimension hat. 
Ganz gleich, ob wir über Frieden und Sicherheit, 
Entwicklung, humanitäre Hilfe, Klimawandel 
oder den Kampf gegen den Terrorismus spre-
chen, keine dieser Herausforderungen kann los-
gelöst von den Menschenrechten angegangen 
werden».1                               Ban Ki-Moon, 2012

Die Menschenrechte zu stärken bedeutet, einen Bei-
trag zu einer Welt ohne Armut zu leisten, in der die 
Menschen in Würde, Frieden und Freiheit leben: Dies 
gehört zum Kernauftrag der DEZA.

Die Erfahrungen weltweit zeigen, dass Entwicklungszu-
sammenarbeit weder wirksam, gerecht noch nachhaltig 
ist, wenn sie nicht zur Förderung, zum Schutz und zur 
Durchsetzung der Menschenrechte beiträgt. Die Län-
der, welche die Millenniumsentwicklungsziele (MDG) 
nicht erreicht haben, sind mehrheitlich fragile und 
konfliktbetroffene Staaten mit einer schwachen Men-
schenrechtsbilanz.2 Dass die Menschenrechte mitunter 
als das «Gerüst der Entwicklungspolitik» beschrieben 
werden, macht deutlich, dass sich Entwicklung nicht 
auf technische Leistungserbringung beschränkt, son-
dern bei den eigentlichen Ursachen sozialer, wirtschaft-
licher und politischer Ausgrenzung ansetzt.

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
hat sich die Staatengemeinschaft nachdrücklich zu 
einem entsprechend umfassenden Entwicklungsan-
satz bekannt. Die neue Agenda anerkennt, dass Ent-
wicklung, Menschenrechte, Frieden und Sicherheit 
untrennbar sind. Oder, um es mit den Worten einer 
früheren UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte 
zu sagen: «Die Menschenrechtsverletzungen von heu-
te sind die Ursachen der Konflikte von morgen».3 Ge-
walttätige Konflikte unterminieren die Entwicklungs-
bemühungen. Für die DEZA gehen die Umsetzung der 
Agenda 2030 (einschliesslich des Grundsatzes Leave 
no one behind LNOB ) und die Förderung, der Schutz 
und die Durchsetzung der Menschenrechte Hand in 
Hand. Die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals, SDG) ist 
eine Chance, um konstruktive, respektvolle Beziehun-
gen zwischen Trägern von Pflichten (duty-bearers) und 
Inhabern von Rechten (rights-holders)  im nationalen, 
regionalen und globalen Kontext und auf verschiede-
nen Ebenen zu stärken. In der Praxis bedeutet dies, 
dass wir unserer Arbeit einen menschenrechtsbasier-
ten Ansatz zugrunde legen.
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2006 verabschiedete die DEZA ihre Menschenrechts-
politik «Für ein Leben in Würde»4, die die Leitlinien 
aus dem Jahr 1997 ersetzte. Wir verpflichten uns 
darin, einen Menschenrechtsansatz in der Entwick-
lungszusammenarbeit anzuwenden, d. h. Menschen-
rechtsprinzipien in unsere Konzepte und Programme 
zu integrieren.5

Der Inhalt und die grundsätzliche Ausrichtung unse-
rer Menschenrechtspolitik von 2006 sind weiterhin 
gültig und relevant. Seit der Veröffentlichung der 
Politik im Jahr 2006 ist jedoch mehr als ein Jahr-
zehnt vergangen. Auf internationaler Ebene wurde 
der Menschenrechtsansatz in der Entwicklungspolitik 
durch die Verabschiedung der Agenda 2030 weiter 
gestärkt. Basierend auf gemachten Erfahrungen, 
entwickeln wir unsere Arbeitsmethoden weiter, um 
neue Herausforderungen angehen zu können: dar-
unter den Auftrag, unsere Arbeit in fragilen Kontex-
ten zu verstärken.6

Vor diesem Hintergrund erschien es angezeigt, die 
bestehende DEZA-Menschenrechtspolitik zu aktuali-
sieren und neue Richtlinien für unsere Mitarbeitenden 

und Partner zu erlassen. In einem globalen Kontext, 
in dem die Menschenrechte unter Druck stehen und 
die Missachtung des humanitären Völkerrechts und 
der Menschenrechte zunimmt, wollen wir mit diesen 
Richtlinien auch unser Engagement für die Menschen-
rechte bekräftigen. Die vorliegenden DEZA-Richt-
linien zu Menschenrechten orientieren sich an der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und sind 
in der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 
der Schweiz sowie in der Menschenrechtsstrategie 
des EDA7 verankert, in der die Grundsätze und Zie-
le der schweizerischen Menschenrechtsaussenpolitik 
festgelegt sind.

Gestützt auf die drei strategischen Ziele der Men-
schenrechtsstrategie des EDA8 sollen die vorliegen-
den Richtlinien den Mitarbeitenden und Partnern der 
DEZA neue konzeptionelle Orientierung zur Stärkung 
der Menschenrechte in der internationalen Zusam-
menarbeit der Schweiz geben. Ergänzend dazu wer-
den spezifische Programminstrumente entwickelt, 
die dazu beitragen sollen, die aus diesen Richtlinien  
resultierenden Verpflichtungen umzusetzen.

Einleitung
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Menschenrechte sind Rechte, die jedem einzelnen 
Menschen unabhängig von Nationalität, Wohnort, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Meinung, nationaler, sozialer oder 
ethnischer Herkunft, Eigentum, Geburt oder sonsti-
gem Status zustehen. Diese Rechte sind universell, 
unteilbar und bedingen sich wechselseitig.9

Die internationalen Menschenrechtsnormen beinhal-
ten sowohl Rechte als auch Pflichten, wobei die Staa-
ten als zentrale Träger menschenrechtlicher Pflichten 
(duty-bearers) verpflichtet sind, die Menschenrechte 
zu achten, zu schützen und zu verwirklichen. In den 
letzten Jahren hat sich das Menschenrechtsverständ-
nis dahingehend gewandelt, dass weitere Akteure 
in den Kreis der Pflichtenträger aufgenommen wur-
den.10 Die Pflicht zur Achtung der Menschenrechte 
bedeutet, der Staat darf weder mittelbar noch un-
mittelbar in den Genuss eines Menschenrechtes ein-
greifen. Die Pflicht zum Schutz bedeutet, der Staat 
soll die Menschenrechte aller Personen und Gruppen 
proaktiv schützen, indem er Mechanismen vorsieht, 
die Übergriffe durch nichtstaatliche Akteure verhin-
dern und entsprechenden Schutz und Rechtsbehelfe 
bieten. Die Pflicht zur Erfüllung der Menschenrech-
te bedeutet, der Staat soll angemessene legislative, 
administrative, finanzielle, gerichtliche und sonstige 
Massnahmen verabschieden, die die volle Verwirkli-
chung der Menschenrechte zum Ziel haben. 

1.1. Der internationale Men-
schenrechtsrahmen und die 
wichtigsten Menschenrechte
Auf globaler Ebene erfolgt die Weiterentwicklung 
der Menschenrechte unter dem Dach der Vereinten 
Nationen. Der internationale Menschenrechtskatalog 
setzt sich aus der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, dem Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte und dem Internationa-
len Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte zusammen und wird durch eine Reihe weite-
rer internationaler Menschenrechtsübereinkommen 
und -protokolle ergänzt. Weitere völkerrechtliche 
Abkommen und Erklärungen sollen einzelne Men-
schenrechte oder gefährdete Personengruppen (z.B. 
Flüchtlinge) besonders schützen oder spezifische 
Kontexte (z.B. das humanitäre Völkerrecht) abde-
cken. Neben völkerrechtlichen Verträgen sowie Ent-
scheidungen von Gerichten und anderen Instanzen 
existiert eine Reihe nachgeordneter Instrumente (Er-

 Hintergrund

Beispiele für allgemein 
anerkannte individuelle 

Menschenrechte:
 • Freiheit von Folter und 
grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigen-
der Behandlung oder 
Strafe
 • Freiheit von Sklaverei 
und Zwangsarbeit
 • das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit 
der Person
 • das Recht auf Asyl bei 
begründeter Furcht vor 
Verfolgung
 • das Recht auf Schutz vor 
Vertreibung
 • das Recht auf Gleichbe-
handlung und Nichtdis-
kriminierung 
 • das Recht auf Anerken-
nung als rechtsfähige 
Person
 • das Recht auf einen 
angemessenen Lebens-
standard – Nahrung, 
Wasser und Wohnung 
 • das Recht auf das er-
reichbare Höchstmass 
an körperlicher und 
geistiger Gesundheit
 • das Recht auf Arbeit 
sowie auf faire und 
befriedigende Arbeits-
bedingungen
 • das Recht auf gewerk-
schaftliche Organisation
 • das Recht auf Bildung
 • Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit
 • Meinungs-, Mei-
nungsäusserungs- und 
Versammlungsfreiheit 
sowie das Recht auf 
politische Teilnahme
 • das Recht auf Teilnahme 
am kulturellen Leben
 • das Recht auf Privat- 
und Familienleben

klärungen, Empfehlungen, Grundsätze),11 die den In-
halt der Menschenrechte ausführen und Leitlinien für 
die Entwicklungszusammenarbeit bieten. Der globale 
Menschenrechtsrahmen wird durch regionale Men-
schenrechtssysteme ergänzt und gestärkt.

Die Arbeit der DEZA einschliesslich der Humanitären 
Hilfe ist ausdrücklich in verbindlichen Menschen-
rechtsnormen und Normen des humanitären Völker-
rechts verankert. Anwaltschaftliches Engagement 
und der Kapazitätsaufbau zur Stärkung ihrer Univer-
salität spielen dabei eine zentrale Rolle.

Die universelle Gültigkeit der Menschenrechte ergibt 
sich aus den grundlegenden Menschenrechtsverträ-
gen, die von Staaten in aller Welt ratifiziert wurden, 
sowie aus dem jus cogens12, einer wichtigen Quel-
le menschenrechtlicher Verpflichtungen, die für alle 
Staaten bindend sind, unabhängig davon, ob sie den 
Verträgen zugestimmt haben oder nicht. Die interna-
tionalen Menschenrechtsnormen legen Mindeststan-
dards fest. Die Staaten entscheiden aufgrund ihrer 
nationalen Gegebenheiten, Strukturen und Traditio-
nen über die Art und Weise ihrer Umsetzung.

UNO-Menschenrechtsverträge (Auswahl)
 • Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung 1965
 • Internationaler Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte 1966
 • Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte 1966 
 •Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau 1979
 •Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe 1984 
 •Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
1989
 • Internationales Übereinkommen zum Schutz der 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen 1990
 •Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen 2005
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1.2. Menschenrechte und Ent-
wicklungszusammenarbeit

In den letzten Jahrzehnten wurde die Operationalisie-
rung der Menschenrechte in der Entwicklungszusam-
menarbeit durch die rechtlichen und konzeptionellen 
Prinzipien des Menschenrechtsansatzes vorange-
trieben. Der Menschenrechtsansatz zielt darauf ab, 
Ungleichheiten, die den Entwicklungsproblemen zu-
grunde liegen, zu analysieren und diskriminierende 
Praktiken und ungerechte Machtverhältnisse, die 
Entwicklungsfortschritten entgegenstehen, zu besei-
tigen. Die Umsetzung eines Menschenrechtsansatzes 
bedeutet, dass Entwicklungszusammenarbeit die 
Verwirklichung der Menschenrechte als oberstes Ziel 
anstrebt und die Massnahmen zur Verfolgung dieses 
Ziels gewissen menschenrechtlichen Grundprinzipien 
genügen müssen.

1.3. Menschenrechte und die 
Agenda 2030

Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz hat 
ein multidimensionales Verständnis von Armut, das 
nebst dem Einkommen Aspekte wie Ungleichheit, 
Ausgrenzung und Machtlosigkeit einbezieht.13 Ar-
mut ist sowohl eine Folge der fehlenden Verwirkli-
chung von Menschenrechten als auch ein Hindernis 
für die Einforderung einer Reihe von Menschenrech-
ten.14 Nach dem Menschenrechtsansatz ist Armut 
kein Schicksal, sondern eine Frage von Macht und 
Gerechtigkeit.

Der Anspruch der Agenda 2030, «niemanden zu-
rückzulassen», ist sowohl ein Grundprinzip der SDG 
als auch eine Menschenrechtsverpflichtung. Er wider-
spiegelt die grundlegenden Menschenrechtsprinzipi-
en der Nichtdiskriminierung15 und der Gleichstellung. 
Das Engagement der DEZA, niemanden zurückzulas-
sen, ist im DEZA-Leitdokument «Leave No One Be-
hind»16 festgehalten. Ausserdem tragen die Univer-
salität und der verstärkte Überprüfungsmechanismus 
der SDG dem international anerkannten Grundsatz 
Rechnung, wonach die Menschenrechte in jedem 
einzelnen Staat das berechtigte Anliegen aller Staa-
ten sind und die Staaten verpflichtet sind, interna-
tional zusammenzuarbeiten und die notwendige Ent-
wicklungshilfe anzufordern und anzunehmen. Die 
SDG leiten sich aus einer Reihe von internationalen 
menschenrechtlichen Verpflichtungen17 sowie zivilen, 

kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Rechten ab. Mehr als 90 Prozent der Ziele und In-
dikatoren haben einen Bezug zu internationalen 
Menschenrechtsnormen.18 So basiert beispielsweise 
das SDG 16+, das friedliche, gerechte und inklusive 
Gesellschaften fördern will, auf mehreren zivilen und 
politischen Rechten, darunter dem Recht auf persön-
liche Sicherheit, auf Zugang zur Justiz, auf ein faires 
Verfahren und auf Partizipation.19

Die Stärkung der Institutionen, die mit dem Schutz 
dieser Rechte betraut sind, ist unabdingbar für eine 
nachhaltige Entwicklung. Die DEZA unterstützt die 
Umsetzung des SDG 16+ namentlich durch eine 
breite Palette von Gouvernanzprogrammen20 und die 
Unterstützung des Justizsektors in der Überzeugung, 
dass «ein effektives und gerechtes Justizsystem die 
beste Gewähr dafür bietet, dass für Verteidigung und 
Schutz aller Rechte gesorgt ist, wenn Pflichtenträger 
ihren Verpflichtungen nicht nachkommen».21

Die Rechenschaftseinforderungsfunktion des Justiz-
systems spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämp-
fung der globalen Korruption, die sowohl Ursache 
als auch Folge von Menschenrechtsverletzungen ist. 
Diese Funktion des Justizsystems gilt gleichermassen 
in Bezug auf zivile und politische Rechte wie auf wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Die Unter-
stützung informeller/traditioneller Justizsysteme und 
alternativer Streitbeilegungsverfahren kann einen 
kostengünstigen und kulturell akzeptablen Zugang 
zur Rechtspflege bieten. Der Entscheid der DEZA, 
die formelle und die informelle Rechtspflege prioritär 
zu unterstützen, ist ein Ziel per se und gleichzeitig 
ein Mittel, um Entwicklungsmassnahmen in anderen 
Sektoren zu stärken und zu fördern.

Unterstützung des Justizwesens in Tadschikis-
tan: Die Schweiz unterstützt die tadschikische Re-
gierung beim Aufbau eines unentgeltlichen staat-
lichen Rechtshilfesystems, das es mittellosen und 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen in Tadschikis-
tan ermöglicht, ihre Rechte besser zu schützen und 
insbesondere Ansprüche auf verschiedene Leistun-
gen (z.B. Renten, Kindergeld) geltend zu machen. 
Dieses System soll die derzeitigen NGO-Rechtsbe-
ratungsdienste ersetzen. Ein Raum für den Dialog 
zwischen der Zivilgesellschaft und den staatlichen 
Behörden soll beibehalten werden und für mehr 
Rechtssicherheit für benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen sorgen.
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2.1. Ziele

Die vorliegenden DEZA-Richtlinien zu Menschenrech-
ten knüpfen an die DEZA-Menschenrechtspolitik aus 
dem Jahr 2006 und die Menschenrechtsstrategie des 
EDA an und bekräftigen die Absicht der DEZA, die 
Menschenrechte durch ihre Arbeit systematisch zu 
stärken. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass 
Entwicklungsmassnahmen nur dann rechtlich präzi-
se, wirksam und nachhaltig sind, wenn sie auf den 
Menschenrechten basieren.

Die DEZA wird weiterhin:
 • Menschenrechtsverletzungen als Ursache und 
Folge von Konflikten und Fragilität sowie als 
Hemmnisse für die nachhaltige Entwicklung ana-
lysieren und diese angehen.

 • sicherstellen, dass sie ihre Programmarbeit in 
allen Kontexten und Sektoren an den höchs-
ten einschlägigen Menschenrechtsnormen 
ausrichtet, unabhängig davon, ob diese eine glo-
bale, regionale oder nationale Basis haben. 

 • bei allen ihren Aktivitäten im Rahmen des 
Projektzyklusmanagements und zur strate-
gischen Orientierung einen Menschenrechts-
ansatz verfolgen und damit unmittelbar zur Ver-
wirklichung eines oder mehrerer Menschenrechte 
beitragen.

 • in multilateralen Foren, bilateralen Dialogen mit 
Regierungen, Ministerien, internationalen und 
lokalen Partnern für einen menschenrechts-
basierten Entwicklungsansatz eintreten, ein-
schliesslich bei der Umsetzung der Agenda 2030.

 • die Würde armer und marginalisierter Bevöl-
kerungsgruppen durch die Bekämpfung von 
wirtschaftlicher, sozialer und politischer Aus-
grenzung stärken. Dabei gilt es vorrangig, den 
geschlechtsspezifischen Dimensionen der Armut 
Rechnung zu tragen.

 • die Stärkung benachteiligter Rechtsinhaber 
(rights-holders)22 sowie deren aktive, freie und 
sinnvolle Teilhabe an Entwicklungsprozessen för-
dern, um sicherzustellen, dass niemand zurückge-
lassen wird (LNOB).

 • den Opfern von Konflikten humanitären 
Schutz und Hilfe bieten. Der Schutz der Zivil-
bevölkerung umfasst nicht nur die Reaktion auf 
erfolgte Rechtsverletzungen, sondern auch die 
Vorbeugung möglicher künftiger Menschenrechts-
verletzungen und die Reduktion der Vulnerabilität 
schutzbedürftiger Menschen. Die Schutzmassnah-
men sind im humanitären Völkerrecht und in den 
Menschenrechtsnormen explizit verankert.

 Das Engagement der DEZA für 
die Menschenrechte

 • die Rechenschaftspflicht nationaler Pflichten-
träger (duty-bearers) und Aufsichtsorgane in 
den Partnerländern auf allen Ebenen stärken, 
indem sichergestellt wird, dass die Programme 
sowie die Politik- und Sektordialoge der DEZA die 
zentralen Herausforderungen in diesem Bereich 
(wie Korruption23 und Straflosigkeit) behandeln, 
aufgrund derer arme und marginalisierte Bevöl-
kerungsgruppen diskriminiert und entrechtet wer-
den.

 • regionale und multilaterale Rechenschafts-
mechanismen stärken, um Synergien in den 
Bereichen Menschenrechte und Entwicklung zu 
fördern.

 • verstärkte Anstrengungen unternehmen, um die 
Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Menschen-
rechte zu messen und zu dokumentieren, mit 
dem Ziel, deren Nachhaltigkeit zu verbessern und 
daraus Lehren zu ziehen.

2.2. Grundsätze des Engage-
ments

Die DEZA beachtet bei ihrer Arbeit folgende Grund-
sätze und trägt dadurch zur Stärkung der Men-
schenrechte bei:

a) Kontextspezifität
Menschenrechtsbasierte Programmgestaltung be-
deutet, Kontextanalysen aus dem Blickwinkel der 
Menschenrechte durchzuführen. So ist Armut nicht 
nur als Mangel an wirtschaftlichen bzw. materiel-
len Ressourcen zu verstehen. Die Analyse muss viel-
mehr darauf abzielen, das gesamte Spektrum der 
Menschenrechtsfragen zu identifizieren und zu be-
handeln, die zu Armut und als Folge der Armut zu 
fehlender Verwirklichung von Menschenrechten füh-
ren. Es gilt die Machtdynamiken und Hürden bei der 
Programmumsetzung zu analysieren (einschliesslich 
Triebkräfte und Hindernisse des positiven Wandels), 
die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
zu identifizieren24 und strukturelle Diskriminierung, 
einschliesslich Situationen mehrfacher Diskriminie-
rung, zu erfassen. Die Kontextanalyse der DEZA trägt 
der Tatsache Rechnung, dass jedes Rechtssystem, je-
der Sektor und jede Zielgruppe seine bzw. ihre eige-
nen politischen, historischen, kulturellen und sonsti-
gen Besonderheiten hat.
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b) Konfliktsensitivität
Menschenrechtsarbeit ist konfliktsensitiv zu gestal-
ten und hat dem Do-no-harm-Prinzip zu folgen. Dies 
bedingt, dass ein umfassender Risikomanagement-
ansatz mit den folgenden drei Dimensionen ange-
wendet wird:

Kontext: Ausgehend von der Konfliktdynamik des 
Kontexts werden die zentralen Menschenrechts- und 
Konfliktthemen, die wichtigsten Akteure und deren 
Sichtweisen identifiziert.
Programm: Die möglichen Auswirkungen der iden-
tifizierten Konflikt- und Menschenrechtsthemen 
auf die Planung werden beurteilt und die Program-
me entsprechend angepasst. Es ist wichtig, sich ins 
Bewusstsein zu rufen, dass wir als Entwicklungsak-
teur Teil des Kontexts sind und dass alle unsere Pro-
grammentscheidungen Konsequenzen haben. 
Institution: Die Arbeitsabläufe und institutionellen 
Strukturen sind so anzupassen, dass jeglicher Scha-
den vermieden und ein massgeblicher Beitrag zur 
Minderung der identifizierten kontextspezifischen 
Menschenrechtsrisiken geleistet wird.

c) Vergangenheitsarbeit
Gestützt auf das thematische Fachwissen der Ab-
teilung Menschliche Sicherheit des EDA (Task Force 
Vergangenheitsarbeit) soll die Dimension der Vergan-
genheitsarbeit vermehrt in die Programme der DEZA 
integriert werden, insbesondere in Postkonfliktkon-
texten.25 Solche Kontexte sind fragil, tendenziell 
stark polarisiert und oft durch kollektive Traumata 
und tradierte Ungerechtigkeit und Menschenrechts-
verletzungen belastet. Damit unsere Interventionen 
nachhaltig sind und nicht durch künftige gewalttä-
tige Konflikte beeinträchtigt werden, müssen wir als 
Entwicklungsakteure verstehen, wie sich die Vergan-
genheit auf die Gesellschaften der Länder auswirkt, 
in denen wir tätig sind. Um die Verschärfung beste-
hender Polarisierungen zu vermeiden (Do no Harm) 
und einen Beitrag zur Bekämpfung der Ursachen von 
Konflikten und Entwicklungshemmnissen (wie Miss-
trauen und reale oder gefühlte Ungerechtigkeit) zu 
leisten, ist es wichtig, dass die Dimension der Ver-
gangenheitsarbeit in die Programme integriert wird. 
Die Integration dieser Dimension beginnt damit, dass 
die Perspektive der Vergangenheitsarbeit als Teil des 
konfliktsensitiven Programmmanagements (CSPM) 
in die Kontextanalyse einbezogen wird, und endet 
damit, dass der Erfolg von Interventionen an deren 
Beitrag zu Heilung, Versöhnung, Gerechtigkeit und 
Verhütung des Wiederaufflammens gewalttätiger 
Konflikte gemessen wird.

d) Fokus auf die Rechte von Frauen und 
Mädchen und die Geschlechtergleichstel-
lung
Das Engagement der DEZA für die Menschenrechte 
soll den Ursachen, den diskriminierenden Normen 
und den Praktiken, die Personen aufgrund ihres 
Geschlechts ausschliessen, besondere Beachtung 
schenken. Das Recht auf Gleichstellung – und damit 
verbunden das Verbot jedweder Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts (und aus anderen Gründen)26 
– ist als Querschnittsziel in allen Menschenrechtsins-
trumenten verankert. Das Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
ist ein wichtiges internationales Instrument für die 
Gleichstellung der Geschlechter. Weitere Überein-
kommen befassen sich mit Frauen-/Mädchen- und 
Geschlechterfragen im Zusammenhang mit spezifi-
schen Bevölkerungsgruppen (z.B. Menschen mit Be-
hinderungen, Kindern). Die Strategie zu Geschlech-
tergleichstellung und Frauenrechten27 des EDA aus 
dem Jahr 2017 definiert Handlungsgrundsätze und 
strategische Ziele der schweizerischen Aussenpolitik 
in diesem Bereich, einschliesslich der Verwirklichung 
des SDG 5, das bis 2030 Geschlechtergleichstellung 
erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbe-
stimmung befähigen will. Der Vierte Nationale Akti-
onsplan der Schweiz zur Umsetzung der UNO-Sicher-
heitsratsresolution 1325 (2018–2022)28 beschreibt 
die thematischen Schwerpunkte und Arbeitsansätze 
der Schweiz zur Umsetzung der Resolution. Die hu-
manitäre Hilfe des Bundes fokussiert auf der Verhü-
tung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer 
Gewalt (Sexual and Gender-Based Violence, SGBV),29 
einer Verletzung des Rechts von Frauen, Männern, 
Mädchen und Jungen, ein Leben frei von jeder Form 
von Gewalt zu führen.

e) Fokus auf benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen
Benachteiligte Bevölkerungsgruppen30 stehen im 
Zentrum der Tätigkeit der DEZA. Anfälligkeit für 
Menschenrechtsverletzungen kann das Ergebnis von 
Andersheit (z.B. Zugehörigkeit zu einer ethnischen 
oder religiösen Minderheit) oder Statusunterschie-
den sein, sie kann vielschichtig und sich verändernd 
sein und mehrere Ebenen der Vulnerabilität beinhal-
ten. Konstantes Merkmal ist der Ausschluss von der 
Macht und in der Regel Armut.
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Gleichzeitig lassen sich Gruppen und Einzelpersonen, 
die aus menschenrechtlicher Sicht verletzlich sind, 
nicht durch diese Vulnerabilität definieren. Sie kön-
nen auch selbstbestimmt sein: positive Treiber von 
gesellschaftlichem Wandel, Wirtschaftswachstum 
usw. Viele Migrantinnen und Migranten verkörpern 
diese Dualität. Der Ansatz der DEZA im Bereich Ent-
wicklung und Migration anerkennt diese Dualität 
und trägt diesen verschiedenen Aspekten der Mig-
ration Rechnung. Zu den Gruppen von Migrantinnen 
und Migranten, die aus menschenrechtlicher Sicht in 
der Regel besonders gefährdet sind, gehören Flücht-
linge und Binnenvertriebene, weil sie keinen Wohn-
sitz haben und zum Teil gezielt verfolgt werden. Die 
humanitäre Hilfe der Schweiz legt einen besonderen 
Schwerpunkt auf den Schutz dieser Bevölkerungs-
gruppen. Ein weiteres Beispiel für menschenrechtlich 
besonders gefährdete Personen sind Menschen mit 
Behinderungen. Mit einem Anteil von rund 15 Pro-
zent der Weltbevölkerung stellen Menschen mit Be-
hinderungen eine der grössten benachteiligten Grup-
pen weltweit dar. Rund 80 Prozent von ihnen leben 
in Entwicklungsländern.31 Diese Bevölkerungsgrup-
pen haben in der Regel eine schlechtere Gesundheit, 
weniger Zugang zu Bildung, weniger wirtschaftliche 
Möglichkeiten und höhere Armutsquoten als Men-
schen ohne Behinderungen. Zu den Ursachen ge-
hören gesellschaftliche Vorurteile, mangelnder poli-
tischer Wille, diese Benachteiligungen anzugehen, 
und die Einstellung, dass Behinderung ein Problem 
ist, das aus medizinischer und wohltätiger Perspek-
tive zu behandeln ist, während die Frage nach den 
Rechten behinderter Menschen vernachlässigt wird. 
Die Erarbeitung und der Inhalt des UNO-Überein-
kommens über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen verleihen dem Menschenrechtsansatz 
neue Impulse, welche die DEZA mit ihren Entwick-
lungsmassnahmen unterstützen will.32

f) Auf Komplementarität aufbauen und 
die Zusammenarbeit fördern
Das vorliegende Dokument orientiert sich an der 
Menschenrechtsstrategie des EDA und trägt zu deren 
Umsetzung bei. Das Menschenrechtsengagement 
der DEZA ergänzt das Engagement anderer Akteure 
innerhalb und ausserhalb des EDA. Die DEZA baut 
auf Komplementarität auf, insbesondere mit der Ab-
teilung Menschliche Sicherheit (AMS) des EDA. Die 
AMS ist zuständig für die Menschenrechtspolitik der 
Schweiz in enger Zusammenarbeit mit anderen Di-
rektionen wie der Direktion für Völkerrecht (DV). Die 
AMS und die DV sind vorrangige Partner innerhalb 
des EDA, wenn es um Menschenrechte, die Koordi-
nation von Advocacy-Initiativen, die Erarbeitung von 
politischen Positionen und Konzepten sowie um die 
Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen geht. Die 
Politische Direktion (PD) des EDA kann spezifische 
Menschenrechtsfragen aufgreifen und mit Regierun-
gen und weiteren Pflichtenträgern über ihre Men-
schenrechtsverpflichtungen sprechen. Sie vertritt die 
Anliegen der Schweiz unter anderem in den bilate-
ralen Menschenrechtsdialogen und in multilateralen 
Foren. Dies kann wiederum positive Auswirkungen 
auf die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit ha-
ben. Darüber hinaus eröffnen die zunehmend inte-
grierten Strukturen der Schweizer Vertretungen im 
Ausland wichtige Möglichkeiten für die Umsetzung 
eines ganzheitlichen Ansatzes (Whole-of-Govern-
ment-Ansatz) in Bezug auf Menschenrechte. Die 
DEZA kann vor Ort auf Beraterinnen und Berater 
für menschliche Sicherheit und deren thematisches 
Fachwissen zurückgreifen und bei der Programmge-
staltung in Fragen der Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit mit der AMS zusammenarbeiten. Um-
gekehrt tragen die Felderfahrung der DEZA und ihre 
langjährigen Beziehungen zu staatlichen Akteuren 
und zu der Zivilgesellschaft in ihren Partnerländern 
zu einem ganzheitlichen und kohärenten Schweizer 
Menschenrechtsengagement (vor Ort und an der 
Zentrale) bei.
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 Ein Menschenrechtsansatz 
in der Entwicklungszusammen-
arbeit
3.1 Die Kerndimensionen des 
Menschenrechtsansatzes

International Human Rights Law Framework
Regional Human Rights Law Framework

National Legal Framework

Participation

Equality
Non discrimination

Know, claim and realise rights

Respect and protect rights and fulfill obligations

Acountability

Capacity BuildingEmpowerment Duty-
bearers

Right-
holders

Wir führen den Menschenrechtsansatz basierend auf 
unserer Menschenrechtspolitik von 2006 fort.33 Dies 
bedeutet, dass wir in allen thematischen Interven-
tionsbereichen von verbindlichen menschenrechtli-
chen Normen ausgehen, Menschenrechtsprinzipien 
in Konzepte und Programme integrieren und die 
Rechtsinhaber und Pflichtenträger stärken.

Unser Menschenrechtsansatz umfasst drei Kerndi-
mensionen:

1) Den internationalen Menschenrechts-
rahmen zum Massstab nehmen34 
Der Menschenrechtsansatz der DEZA ist in den für 
die Schweiz und ihre Entwicklungspartnerstaaten 
verbindlichen internationalen Menschenrechtsnor-
men verankert. Diese Normen setzen sich aus den 
Bestimmungen internationaler und regionaler Über-
einkommen sowie nationaler Verfassungen und Ge-
setze zusammen. Massgebend ist die jeweils höchste 
Norm.

2) Die Achtung der Menschenrechtsprinzi-
pien sicherstellen
Gemeinsam mit ihren staatlichen und nichtstaatli-
chen Partnern wird die DEZA weiterhin Menschen-
rechtsprinzipien in die Planung, die Umsetzung und 

das Monitoring von Entwicklungskonzepten, -pro-
grammen und -projekten auf multilateraler und bila-
teraler Ebene integrieren. Die folgenden Menschen-
rechtsprinzipien stellen fundamentale Werte für die 
Menschenwürde dar und bilden den Kerngehalt der 
internationalen Menschenrechtsnormen:

 • Unteilbarkeit und Universalität: Die Entwick-
lungsmassnahmen der DEZA basieren auf dem 
Grundsatz, dass alle Menschenrechte allen Men-
schen aufgrund ihres Menschseins zustehen, dass 
alle Menschenrechte gleichrangig35 sind und sich 
bei der Umsetzung wechselseitig bedingen und 
verstärken.

 • Gleichstellung/Nichtdiskriminierung und 
Integration: Wir stellen sicher, dass die tiefer lie-
genden strukturellen Ursachen der Ausgrenzung 
analysiert und angegangen werden, und streben 
dabei explizit die Förderung von Gleichstellung 
und Nichtdiskriminierung an. Wo nötig, gehen 
wir kalkulierte Risiken ein, setzen aber bei unseren 
Aktivitäten alles daran, negative Auswirkungen 
auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu ver-
meiden und soziale, politische oder wirtschaftliche 
Ungleichheiten nicht zu verschärfen.
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 • Empowerment und Partizipation: Unsere Akti-
vitäten sollen die Menschen befähigen, uneinge-
schränkt in Entscheidungsprozessen, die ihr Leben 
betreffen, mitzuwirken. Sie sollen die Kapazitäten 
staatlicher Einrichtungen, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, stärken.

 • Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
Rechts staatlichkeit: Wir fördern Transparenz36 
und Rechenschaftspflicht37 als zentrale, untrenn-
bar miteinander verbundene Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit38, laut der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte eine wichtige Voraussetzung für 
den Schutz der Menschenrechte. Wir stärken des-
halb auch künftig die Mechanismen der Rechen-
schaftspflicht auf nationaler und lokaler Ebene 
und fördern gezielt die Demokratisierung, die 
Dezentralisierung, die lokale Verwaltung39 und 
das Justizsystem. Auf diese Weise sollen die Gou-
vernanzsysteme und -institutionen gestärkt und 
Defizite wie das Fehlen einer systematischen Men-
schenrechtsbasis und mangelnde Gendersensibili-
tät behoben werden.

Menschenrechtsansatz und Gouvernanz: Zwi-
schen den beiden besteht ein enger Zusammen-
hang, da der Menschenrechtsansatz den Fokus 
auf rechtsstaatliche Verfahren, Partizipation und 
Rechenschaftspflicht legt. Gute Regierungsführung 
beinhaltet aus menschenrechtlicher Sicht Institutio-
nen und Entscheidungsstrukturen, die explizit auf 
die anwendbaren Menschenrechtsnormen abstüt-
zen und diese stärken.

3) Die Rechtsinhaber und Pflichtenträger 
stärken 
Ein zentraler Faktor bei der Umsetzung eines Men-
schenrechtsansatzes ist die Identifikation der Rechts-
inhaber und Pflichtenträger.

Rechtsinhaber: Menschen (nicht nur Staatsange-
hörige) sind als Einzelpersonen und in gewissen 
Kontexten als Gruppen Inhaberinnen und Inhaber 
von Menschenrechten (rights-holders). Nach dem 
Menschenrechtsansatz werden sie nicht nur als Hilfs-
empfänger angesehen, sondern als Menschen, die 
von Rechts wegen Anspruch auf Leistungen haben. 
Sie müssen ihre Rechte kennen und deren Achtung, 
Schutz und Verwirklichung einfordern können. Die 
Stärkung dieser Kapazität durch selbstbestimmte 
Teilhabe an der Entwicklung ist für einen Menschen-
rechtsansatz unabdingbar. Die DEZA arbeitet im Be-
reich Sensibilisierung, Bildung und Anwaltschaft mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren40, religiösen und lo-
kalen Organisationen, Menschenrechtsverteidigerin-
nen und Menschenrechtsverteidigern41 sowie den 
Medien als zentralen Vertretern der Rechtsinhaber 
zusammen und unterstützt Personen und benachtei-
ligte Gruppen beim Zugang zur Rechtspflege, bei der 
Teilnahme an Entscheidungsprozessen und beim Ein-
fordern der Rechenschaftspflicht der Pflichtenträger.

Stärkung der Rechtsinhaber in Moldova: Das 
DEZA-Projekt «Engaging Citizens and Empowering 
Communities»42 stärkt die Zivilgesellschaft in Mol-
dova durch einen verbesserten Zugang zu Informa-
tionen und die Förderung der Partizipation, die un-
abdingbare Voraussetzungen für die Ermächtigung 
der Rechtsinhaber darstellen. Unterstützt werden 
180 nationale und lokale zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen. Das Projekt soll Partnerschaften zwi-
schen diesen Organisationen fördern, damit sie sich 
im politischen Entscheidungsprozess wirkungsvoll 
für die Wahrung und Förderung der Rechte und In-
teressen benachteiligter Menschen in Moldova ein-
setzen können, die im politischen und öffentlichen 
Leben oft wenig Gehör finden. 

Pflichtenträger: Hinter dem Begriff Träger men-
schenrechtlicher Pflichten (duty-bearers) steht ein 
komplexes, für uns wichtiges Konzept, das wir in 
die Kontextanalyse einbeziehen. Nach dem Völker-
recht sind die Staaten die wichtigsten Träger von 
Rechtspflichten. Dies gilt auch dort, wo sie ihre men-
schenrechtliche Verantwortung (durch Privatisierung, 
Dezentralisierung)43 delegieren, oder in fragilen Kon-
texten und Konfliktsituationen, in welchen der Staat 
möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Autorität 
auszuüben. Aber auch andere Akteure sind Pflichten-
träger, wenn sie in bestimmten Kontexten (autonome 
oder besetzte Gebiete, Gebiete unter internationaler 
Verwaltung usw.) bestimmte Befugnisse ausüben. So 
können zwischenstaatliche Organisationen, transna-
tionale Unternehmen und nichtstaatliche bewaffnete 
Gruppen Träger menschenrechtlicher Pflichten sein 
und einer Vielzahl von rechtlichen Verpflichtungen 
unterliegen.44

Unterstützung bei der Bekämpfung der Kor-
ruption in Tansania: Die Schweiz unterstützt ein 
Programm zum Aufbau eines gesellschaftlichen 
und institutionellen Umfelds, das dazu beiträgt, 
die Korruption einzudämmen. Im Zentrum stehen 
die Unterstützung reformorientierter Pflichten-
träger – durch Stärkung der fachlichen und ver-
fahrenstechnischen Kapazitäten des tansanischen 
Anti-Korruptions-Büros (Prevention and Combating 
of Corruption Bureau, PCCB) – und Aktivitäten 
zur Förderung des gemeinschaftlichen Handelns: 
Unterstützt wird die Schaffung eines transparente-
ren Geschäftsumfelds durch den Privatsektor sowie 
eine Multimedia-Kampagne, die auf einen Verhal-
tenswandel seitens der Bevölkerung (Rechtsinha-
ber) zur Stärkung der Integrität abzielt.

Ein zentraler Faktor der Zusammenarbeit der DEZA 
mit Pflichtenträgern und Rechtsinhabern ist die ge-
genseitige Anerkennung der jeweiligen Rollen und 
Legitimität und die Nutzung des komparativen Vor-
teils, den die DEZA als Geber geniesst, für ein konst-
ruktives Engagement. 
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Stärkung der Menschenrechts-Schutzmecha-
nismen in Pakistan:45 Das von der DEZA finan-
zierte und vom UNDP durchgeführte Programm 
unterstützte die Behörden der pakistanischen Pro-
vinz Khyber Pakhtunkhwa (KP) (35 Mio. Einwohner) 
mit 1,4 Mio. Franken über einen Zeitraum von drei 
Jahren bei der Ausarbeitung einer Menschenrechts-
politik, die später in grösserem Massstab auch auf 
nationaler Ebene umgesetzt werden könnte. 
Die KP Human Rights Policy wurde 2018 erfolg-
reich verabschiedet. Das Programm trug auch zur 
Entwicklung eines Systems zur Erhebung von Men-
schenrechtsdaten (der KP Virtual Platform, KPVP) 
bei, das eine zuverlässige, rascheund authentische 
Datenerfassung und -analyse sowie eine entspre-
chende Berichterstattung ermöglicht. Auf Seiten 
der Rechtsinhaber trug das Programm zur Ausarbei-
tung einer landesweiten Radio- und SMS-Kampag-
ne bei, um die Bevölkerung für die Menschenrechte 
und menschenrechtliche Beschwerdemechanismen 
zu sensibilisieren. Darüber hinaus unterstützte es 
zivilgesellschaftliche Organisationen (CSO) in der 
Advocacy-Arbeit und bei der Kommunikation. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der CSO verfassten in 
der Folge einen Schattenbericht, der im Rahmen 
des dritten Zyklus der Allgemeinen regelmässigen 
Überprüfung (UPR) vorgelegt wurde.

3.2 Ein Menschenrechtsansatz 
in der Programmgestaltung

Der Menschenrechtsansatz ist für alle Sektoren und 
Themenbereiche, in denen die DEZA tätig ist, re-
levant. Der Querschnittcharakter dieses Ansatzes 
bietet Gewähr, dass sich die Ziele, Programme (ein-
schliesslich des Fokus auf Kapazitätsaufbau) und die 
Auswahl der Partner explizit an den Menschenrechts-
normen orientieren. So basieren beispielsweise die 
vielfältigen Massnahmen der DEZA im Gouvernanz-
bereich auf einem Verständnis von guter Regierungs-
führung, welche die Menschenrechte zum Massstab 
nimmt und diese stärkt.

Ein Menschenrechtsansatz für den wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Bereich: Bedingt 
durch die thematischen Schwerpunkte der DEZA 
steht das breite Spektrum der sozioökonomischen 
und kulturellen Rechte im Zentrum ihrer Program-
me. Die Menschenrechtsnormen sind einerseits ver-
bindliche Rechtsvorschriften, andererseits dienen sie 
als praktische Richtschnur in verschiedenen Phasen 
des Projektmanagementzyklus (wie Kontextanalyse 
und Problemidentifikation, Zielformulierung, Pro-
zessgestaltung sowie Auswahl der Methoden und 
Partnerindikatoren). Die Umsetzung des Menschen-
rechtsansatzes in der Programmplanung erfordert 
ein präzises Verständnis des Inhalts46 und des We-
sens der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte, einschliesslich der Überzeugung, dass diese 
Rechte nicht nur «schrittweise realisiert» werden 
sollen, sondern «mit allen verfügbaren Mitteln» 
gewährleistet werden müssen, wobei jedes Recht 
einen Kerngehalt hat, der den Staaten eine unmit-
telbare Verpflichtung auferlegt.47

Resultatorientiertes Management: Der Men-
schenrechtsansatz ist nicht als Ersatz für bestehen-
de Programminstrumente (z.B. konfliktsensitives 
Programmmanagement) zu verstehen, sondern als 
Richtschnur für den Einsatz dieser Instrumente.48 Der 
Menschenrechtsansatz der DEZA im ergebnisorien-
tierten Management definiert Ergebnisse grundsätz-
lich als eine positive, nachhaltige Veränderung der 
Menschenrechtslage, wobei die Qualität des Prozes-
ses ebenso wichtig ist wie die Ergebnisse selbst. Die 
Kontextanalyse auf strategischer und auf Projektebe-
ne muss daher die relevanten Menschenrechtsfragen 
und deren Bezug zu struktureller Armut, humani-
tären Krisen, Frieden und Staatsaufbau umfassend 
ausleuchten. Entscheidend für diese Analyse sind 
nationale und internationale Mechanismen zur Über-
wachung der Menschenrechte sowie Informationen 
von Thinktanks und der Zivilgesellschaft usw. Das 
bestehende Referenzindikatorensystem der DEZA 
dient ebenfalls dazu, Interventionsentscheidungen, 
Theorien des Wandels und Monitoringsysteme zu 
steuern, die eine Bewertung der geleisteten Beiträge 
im Hinblick auf einen uneingeschränkten Genuss der 
Menschenrechte ermöglichen.50
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Umfassendes Risikomanagement: Die Umset-
zung eines Menschenrechtsansatzes bedeutet, dass 
Risiken eingegangen werden. Die DEZA verfolgt ei-
nen umfassenden Risikoansatz51(OECD Copenhagen 
Circles).52 Dabei werden die menschenrechtsbezo-
genen kontextuellen, programmatischen und insti-
tutionellen Opportunitäten und Risiken identifiziert, 
damit die Chancen in Programme umgesetzt und die 
Risiken reduziert werden können.

Monitoring und Evaluation (M&E): Die DEZA 
strebt ein menschenrechtsbasiertes M&E ihrer Inter-
ventionen an, indem sie allgemeine Evaluationskrite-
rien zur Beurteilung von Prozessen und Ergebnissen 
aus menschenrechtlicher Sicht formuliert, Prozesse 
und Ergebnisse misst und nach menschenrechtsrele-
vanten Kriterien aufgeschlüsselte Daten verwendet.53 
Dies bedeutet, dass: 

 • Defizite, Fortschritte und Auswirkungen an den 
Menschenrechtsnormen gemessen werden, wobei 
Pflichtenträger und Rechtsinhaber identifiziert und 
die Ziele und Indikatoren genau festgelegt wer-
den.

 • Rechtsinhaber und Pflichtenträger gestärkt wer-
den, indem sie über die Prozesse und Ziele von 
M&E in Kenntnis gesetzt werden und versucht 
wird, die Stärkung ihrer Handlungskompetenz als 
eigenständiges Ergebnis zu messen.

 • M&E auf einer aktiven, freien und sinnvollen Teil-
habe basiert und darauf abzielt, die Qualität der 
Teilhabe in allen Phasen der Entwicklungsmass-
nahmen zu messen.

 • M&E-Prozesse nichtdiskriminierend und sensibel in 
Bezug auf Gender und Benachteiligung sind und 
diese Dimensionen als zentrale Ergebnisfaktoren 
messen.

 • M&E-Prozesse transparent und nachprüfbar sind 
und die Transparenz und Überprüfbarkeit von Ent-
wicklungsmassnahmen zu messen suchen.
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 Rollen und Aufgaben der DEZA

Die Direktion der DEZA trägt die Verantwortung 
dafür, dass die vorliegenden Richtlinien im Einklang 
mit der Botschaft zur internationalen Zusammen-
arbeit der Schweiz umgesetzt werden. Die Direktion 
der DEZA hat diese DEZA-Richtlinien zu Menschen-
rechten in der Entwicklung und Zusammenarbeit am 
21. März 2019 verabschiedet.

Die Bereiche, Abteilungen und Kooperationsbü-
ros der DEZA sind zuständig für die Umsetzung die-
ser Richtlinien durch ergebnisorientiertes Manage-
ment von Kernbeiträgen an globale Institutionen, 
Globalprogramme, regionale und bilaterale Koope-
rationsstrategien, Ergebnismatrizen und humanitäre 
Hilfe.

Die Fachstelle der DEZA im Bereich Konflikte 
und Menschenrechte deckt das Thema Konflikte 
und Menschenrechte (Conflict and Human Rights, 
CHR) ab und koordiniert das entsprechende Netz-
werk (CHRnet).

Die Fachstelle ist verantwortlich für folgende Auf-
gaben:

 • Weiterentwicklung und Anpassung der men-
schenrechtsbezogenen thematischen Prozesse 
und Instrumente der DEZA;

 • Wissensmanagement und Austausch bewährter 
Praktiken;

 • Durchführung von Schulungen zur weiteren Stär-
kung der Mitarbeiterkapazitäten im Bereich der 
Menschenrechte; 

 • Entwicklung weiterer Leitlinien zur Integration 
der Menschenrechte in die thematischen Schwer-
punktbereiche der DEZA;

 • Förderung der Kohärenz und Komplementarität 
der schweizerischen Politik im Bereich der Men-
schenrechte.

Die thematischen Focal Points und Netzwerke 
der DEZA unterstützen die Mitarbeitenden bei der 
Umsetzung der Richtlinien, wobei das «Conflict & 
Human Rights Network» die Hauptverantwortung 
für die Weiterentwicklung der Richtlinien trägt. Die 
CHRnet-, DDLGN- und Gender-Netzwerke erarbeiten 
gemeinsam integrierte Ansätze und Instrumente, die 
den Menschenrechtsansatz als zentralen Bestandteil 
einbeziehen.
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Reduce inequality within and among countries 
 
Targets include promoting higher growth rates for the 
bottom 40 per cent; promoting social, economic and 
political inclusion; reducing inequalities in opportunities 
and outcomes; ensuring social protection for all; securing 
participation in economic decision making; facilitating 
migration, and reducing transaction costs for migrant 
remittances.  

 
 Right to equality and non-discrimination 

[UDHR art. 2;  ICESCR art. 2(2);  ICCPR arts. 2(1), 26;  CERD art. 2(2);  CEDAW art. 2;  
CRC art. 2;  CRPD art. 5;  CMW art. 7;  DRtD art. 8(1)]  

 Right to participate in public affairs 
[UDHR art. 21;  ICCPR art. 25;  CEDAW art. 7;  ICERD art. 5;  CRPD art. 29;  DRtD 
art. 8(2)] 

 Right to social security  [UDHR art. 22;  ICESCR arts. 9-10;  CRPD art. 28] 
 Promotion of conditions for international migration  [CMW art. 64]  
 Right of migrants to transfer their earnings and savings  [CMW art. 47(1)] 

 

 

 
Make cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable 
 
Targets include ensuring access to housing, basic services 
and public transport for all; participatory planning of 
human settlements; safeguarding cultural and natural 
heritage; and strengthening resilience to disasters. 

 
 Right to adequate housing, including land and resources 

[UDHR art. 25;  ICESCR art. 11]  
 Right to participate in cultural life  

[UDHR art. 25;  ICESCR art. 15;  ICERD arts. 5, 7;  CRPD art. 30;  CRC art. 31]  
 Accessibility of transportation, facilities and services particularly of persons 

with disabilities  [CRPD art. 9(1)], children [CRC art. 23], and rural women [CEDAW 
art. 14(2)]  

 Protection from natural disasters  [CRPD art. 11] 
 

 

 
Ensure sustainable consumption and production 
patterns 
 
Targets include achieving sustainable management and 
efficient use of natural resources; improving waste 
management; promoting sustainable public procurement; 
ensuring access to information; and building capacity for 
sustainable development. 
 

 
 Right to health including the right to safe, clean, healthy and sustainable 

environment  [UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 12]  
 Right to adequate food and the right to safe drinking water 

[UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 11] 
 Right of all peoples to freely dispose of their natural resources  
     [ICCPR, ICESCR art. 1(2)] 

 

 

                                      

 

 
Take urgent action to combat climate change and 
its impacts 
 
Targets include strengthening resilience and adaptation to 
climate change and natural disasters, including in 
marginalised communities; implementation of the Green 
Climate fund. 

 
 Right to health including the right to safe, clean, healthy and sustainable 

environment  [UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 12;  CRC art. 24;  CEDAW art. 12;  CMW 
art. 28]  

 Right to adequate food & right to safe drinking water 
[UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 11] 

 Right of all peoples to freely dispose of their natural wealth and resources  
      [ICCPR, ICESCR art. 1(2)] 
 

 

 
Conserve and sustainably use the oceans, seas 
and marine resources for sustainable 
development 
 
Targets include reducing marine pollution; conserving 
costal ecosystems, costal marine areas and fish stock; 
securing market access for small scale fishers; protection 
of marine biodiversity. 
 

  
 Right to health including the right to safe, clean, healthy and sustainable 

environment  [UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 12;  CRC art. 24;  CEDAW art. 12;  CMW 
art. 28]  

 Right to adequate food & right to safe drinking water 
[UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 11] 

 Right of all peoples to freely dispose of their natural wealth and resources   
[ICCPR, ICESCR art. 1(2)] 

 

 
Protect, restore and promote sustainable use of 
terrestrial ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification, and halt and 
reverse land degradation and halt biodiversity 
loss 
 
Targets include the sustainable management of 
freshwater, mountain ecosystems and forests; combatting 
desertification; halting biodiversity loss; combatting 
poaching and trafficking of protected species.  
 

 
 Right to health including the right to safe, clean, healthy and sustainable 

environment  [UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 12;  CRC art. 24;  CEDAW art. 12;  CMW 
art. 28]  

 Right to adequate food & right to safe drinking water 
[UDHR art. 25(1);  ICESCR art. 11] 

 Right of all peoples to freely dispose of their natural wealth and resources  
      [ICCPR, ICESCR art. 1(2)] 

 

                                      

 

 

 

 
Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels 
 
Targets include reducing all forms of violence; ending 
violence against and trafficking of children; promoting rule 
of law and justice for all; reducing illicit financial and arms 
flows, corruption and bribery; developing effective 
institutions; participation in decision making at all levels; 
legal identity for all. 
 

 
 Right to life, liberty and security of the person  

[UDHR art. 3;  ICCPR arts. 6(1), 9(1);  ICPED art. 1] including freedom from torture 
[UDHR art. 5;  ICCPR art. 7;  CAT art. 2;  CRC art. 37(a)] 

 Protection of children from all forms of violence, abuse or exploitation  
         [CRC arts. 19, 37(a)), including trafficking (CRC arts. 34-36;  CRC–OP1)]  
 Right to access to justice and due process  

[UDHR arts. 8, 10;  ICCPR arts. 2(3), 14-15;  CEDAW art. 2(c)]  
 Right to legal personality  [UDHR art. 6;  ICCPR art. 16;  CRPD art. 12] 
 Right to participate in public affairs  [UDHR art. 21;  ICCPR art. 25] 
 Right to access to information  [UDHR art. 19;  ICCPR art. 19(1)] 

 

 

Strengthen the means of implementation and 
revitalize the global partnership for sustainable 
development 

Targets include strengthening domestic and international 
resources; debt sustainability; technology transfer and 
capacity building; promoting trade; enhancing policy and 
institutional coherence; respecting countries’ policy space; 
promoting multi-stakeholder partnerships; measurements 
for progress, disaggregated data. 
  

 
 Right of all peoples to self-determination 

[ICCPR, ICESCR art. 1(1);  DRtD art. 1(1)]  
 Right of all peoples to development, & international cooperation  

        [UDHR art. 28;  ICESCR art. 2(1);  CRC art. 4;  CRPD art. 32(1);  DRtD arts. 3-5] 
 Right of everyone to enjoy the benefits of scientific progress and its 

application, including international cooperation in the scientific field 
[UDHR art. 27(1);  ICESCR art. 15(1)] 

 Right to privacy 
[UDHR art. 12;  ICCPR art. 17], including respect for human rights and ethical 
principles in the collection and use of statistics [CRPD art. 31(1)]  

(*) This table is intended for illustrative purposes only. The listing of relevant rights is not exhaustive. Under international human rights law, and under the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, data for all targets needs to be collected and disaggregated by the prohibited grounds of discrimination under international human rights law, 
including the respect, protection and promotion of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind as to race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth, disability or other status. Obligations regarding international assistance and cooperation also apply to all 
Goals. 
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